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Rechtssatz 

Wird so genannte bürgerliche Kleidung (Zivilanzüge, Straßenkleidung) als Arbeitskleidung getragen, handelt es 
sich selbst dann nicht um typische Berufskleidung, wenn solche Kleidungsstücke ausschließlich bei der 
Berufsausübung getragen werden oder wenn bei der Berufsausübung eine bestimmte bürgerliche Kleidung 
zwingend getragen werden muss (Hinweis E 28. November 2001, 96/13/0210). So handelt es sich bei einem als 
Arbeitskleidung einem Orchestermitglied überlassenen schwarzen Anzug nicht um typische Berufskleidung 
(Hinweis E 11. April 1984, 83/13/0048). (Hier: Die den Dienstnehmerinnen für die Arbeit in einer Dirndlstube 
als verpflichtend vorgeschriebene Kleidung unentgeltlich überlassenen Trachtenbekleidungsstücke, die mit 
keinen Beschriftungen oder Zeichen versehen sind, die einen Hinweis auf das Unternehmen des Dienstgebers 
erkennen lassen, gelten nicht als typische Berufskleidung.) 


